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Satzung der
Stadt Neustadt in Holstein

über den
Bebauungsplan Nr. 80

"beiderseits des Industrieweges"

Übersichtsplan M 1:10.000

TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHEN

M 1:1.000

PRÄAMBEL

VERFAHRENSVERMERKE

I. Festsetzungen

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 84 der Landesbauordnung (LBO) wird nach Beschlussfassung 
durch die Stadtverordnetenversammlung vom 26.09.2019 folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 80 "beiderseits des 
Industrieweges", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 06.05.2010. Die ortsübliche Bekanntmachung
des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Abdruck in den "Lübecker Nachrichten - Ausgabe Ostholstein Nord" am 14.03.2017.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 21.03.2017 durchgeführt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3
Abs. 1 BauGB am 15.10.2017 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

4. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 08.11.2018 den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung beschlossen und zur
Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der
Zeit vom 03.12.2018 bis zum 10.01.2019 während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche
Auslegung mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift
geltend gemacht werden können, ist am 24.11.2018 durch Abdruck inden "Lübecker Nachrichten - Ausgabe Ostholstein Nord"
ortsüblich bekannt gemacht worden. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB
auszulegenden Unterlagen wurden unter „www.stadt-neustadt.de/Stadt-Rathaus/Stadtbauamt/Stadtplanung/Aktuelle-Bauleitpläne" ins
Internet eingestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am
21.11.2018 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

7. Der Entwurf des B-Planes wurde nach der öffentlichen Auslegung geändert. Der Entwurf und die Begründung haben in der Zeit vom
03.06.2019 bis 03.07.2019 während der Dienststunden erneut öffentlich ausgelegen. Dabei wurde bestimmt, dass Anregungen nur zu
den geänderten und ergänzten Teilen vorgebracht werden können. Die öffentliche Auslegung ist am 24.05.2019 durch Abdruck in den
"Lübecker Nachrichten - Ausgabe Ostholstein Nord" ortsüblich bekannt gemacht worden Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung
der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter
„www.stadt-neustadt.de/Stadt-Rathaus/Stadtbauamt/Stadtplanung/Aktuelle-Bauleitpläne" ins Internet eingestellt

8. Der katastermäßige Bestand am 04.10.2019 sowie die geometrische Festlegung der neuen städtebaulichen Planung werden als richtig
bescheinigt.

Oldenburg i.H., 11.10.2019 Siegel         (Alexander)
         - Öffentl. best. Verm. Ing. -

9. Die Stadtverordnetenversammlung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
am 26.09.2019 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

10. Die Stadtverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichung (Teil A) und dem Text (Teil B), am
26.09.2019 als Satzung beschlossen und die Begründung durch einfachen Beschluss gebilligt.

Neustadt in Holstein, 22.10.2019 Siegel (Mirko Spieckermann)
    - Bürgermeister -

11. Ausfertigung: Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 82,  bestehend aus der Planzeichung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit
ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Neustadt in Holstein, 22.10.2019 Siegel (Mirko Spieckermann)
    - Bürgermeister -

12. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung sowie die Internetadresse der Gemeinde und Stelle, bei
der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der Dienststunden von allen Interessierten
eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am 25.10.2019 durch Abdruck in den "Lübecker Nachrichten -
Ausgabe Ostholstein Nord" ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2
BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB)
hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkung des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingeswiesen.
Die Satzung ist mithin am 26.10.2019 in Kraft getreten.

Neustadt in Holstein, Siegel (Mirko Spieckermann)
    - Bürgermeister -

Stand: 30.07.2019
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(siehe textliche Festsetzungen unter 5.1)ek1

TEIL B: TEXT
Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO 2017)

1. REGELUNGEN ZUR ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(1.1) Gewerbegebiet (GE)

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, Geschäfts- , Büro- und Verwaltungsgebäude, Tankstellen 
und Anlagen für sportliche Zwecke sind allgemein zulässig.

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet
und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, sind allgemein zulässig.

- Der Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten ist nicht zulässig. Ausgenommen davon ist der Einzelhandel, der
in einem unmittelbaren räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit einem  Produktions-, Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieb steht
und diesem baulich untergeordnet ist.

Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente sind Bücher, Spielwaren, Bastelartikel, Sanitätswaren, Bekleidung, Wäsche, Wolle, Kurz-
waren, Handarbeiten, Stoffe, Schuhe, Lederwaren, Sportbekleidung, Sportschuhe, Elektrokleingeräte, lebende Tiere, Zooartikel, Haushalts-
waren, Glas / Porzellan / Keramik, Geschenkartikel, Kunstgewerbe, Bilder / Rahmen, Haus-/Tischwäsche, Bettwäsche, Uhren, Schmuck,
Optik, Akustik, Musikalien, Antiquitäten, Münzen, Baby-/ Kinderartikel, Angelbedarf, Fahrräder / Zubehör, Telekommunikation, Foto / Zubehör,
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Drogerie-/Apotheker-/Tabak- und Reformwaren, Schnittblumen, Schreib-, Papierwaren, Zeitschriften

- Dienstleistungsbetriebe mit zentrumstypischer Ausrichtung sind nicht zulässig. Ausgenommen davon sind Betriebe, die in einem unmittel-
baren räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit einem Produktions- oder Handwerksbetrieb stehen und diesem baulich untergeordnet sind.

Dienstleistungsbetriebe mit zentrumstypischer Ausrichtung sind Arzt- und Anwaltspraxen, Banken, Friseure,  Galerien, Lotto/Toto-Annahme-
Stellen, Massagepraxen, Reisebüros, Sauna-, Bräunungs- und Fitness-Studios, Schuh- und Schlüsselservices, Versicherungs- und Maklerbüros .

- Gastgewerbliche Betriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Vergnügungsstätten und vergleichbare Einrichtungen, wie beispielsweise Kinos,
Diskotheken, Billardcenter, Spielhallen, Bordelle oder Nachtlokale sind nicht zulässig.

(1.2) Gewerbegebiet (GEE) Baugebietsteilfläche "Einzelhandel"

        - Es gelten die Festsetzungen eines Gewerbegebietes gem. (1.1) . Abweichend davon ist der Einzelhandel  mit Nahrungs- und Genussmitteln,
Reformwaren sowie Getränken  allgemein zulässig. Zudem ist der der Einzelhandel mit den übrigen zentren- und nahversorgungsrelevanten
Sortimente n auf höchstens 10 % der Verkaufsfläche allgemein zulässig.

(1.3) Gewerbegebiet (GEA) Baugebietsteilfläche "Abfallverwertung"

Fremdkörperfestsetzung

- Die Erneuerung der vorhandenen Abfallverwertungsanlage ist allgemein zulässig.

- Die Erweiterung und Änderung der vorhandenen Abfallverwertungsanlage ist nur nach Maßgabe folgender Regelungen zulässig:

1. Die Höhe baulicher Anlagen darf 23 m über dem unteren Bezugspunkt nicht überschreiten. Erforderliche Schächte / Schlote und 
sonstige erforderliche untergeordnete Bauteile dürfen diese Höhe überschreiten.

2. Die Grundfläche von Hauptanlagen darf 2.500 m² nicht überschreiten. Die Summe der Grundflächen von Hauptanlagen darf sich gegenüber
dem derzeitig baurechtlich genehmigten Bestand zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses um maximal 25 % erhöhen.

- Nutzungsänderungen sind nur mit Nachfolgenutzungen zulässig, die den Festsetzungen eines Gewerbegebietes gem. (1.1) entsprechen.

2. REGELUNGEN ZUM MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
(2.1) Unterer Bezugspunkt für festgesetzte Höhen der baulichen Anlagen ist die Oberkante der anschließenden Erschließungsstraße

gemessen in erschließungsseitiger Fassadenmitte. Bei Gebäuden, die nicht an eine Erschließungsstraße angrenzen, ist der untere
Bezugspunkt die Oberkante der Erschließungsstraße gemessen in der Mitte der Zufahrt.

(2.2) Bei ansteigendem Gelände vermehren sich die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen um das Maß des natürlichen Höhenunterschiedes
zwischen dem unteren Bezugspunkt und der erschließungsseitigen Gebäudefront.

(2.3) Bei abfallendem Gelände vermindern sich die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen um das Maß des natürlichen Höhenunterschiedes
zwischen dem unteren Bezugspunkt und der erschließungsseitigen Gebäudefront.

(2.4) In allen Baugebieten mit einer GRZ, die geringer ist als 0,8 darf die festgesetzte Grundflächenzahl durch die Grundfläche von

- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,

- Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO,

- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das jeweilige Grundstück unterbaut wird,

bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden.

3. REGELUNGEN ZUR BAUWEISE
(3.1) Innerhalb der mit abweichender offener Bauweise (ao) festgesetzten Baugebiete sind Gebäude ohne Längenbegrenzung zulässig. Die seitlichen

Grenzabstände sind gem. Landebauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) einzuhalten.

(3.2) Innerhalb der mit abweichender offener Bauweise 2 (ao 2) festgesetzten Baugebiete sind Gebäude ohne Längenbegrenzung und ohne seitlichen 
Grenzabständen zulässig.

4. SICHTDREIECKE
(4.1) Im Bereich der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (Sichtdreiecke), sind Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO nicht zulässig.

Einfriedungen, Bepflanzung und sonstige Nutzungen dürfen eine Höhe von 0,7 m über der Oberkante der öffentlichen Verkehrsfläche nicht
überschreiten. Im Bereich der Sichtdreiecke sind Grundstückszufahrten und Stellplätze nicht zulässig.

5. REGELUNGEN ZUM SCHALLSCHUTZ
(5.1) Schutz vor Gewerbelärm

Zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung vor Gewerbelärm außerhalb des gesamten Gewerbegebietes sind im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 80 der Stadt Neustadt in Holstein nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräuschemissionen die folgenden

 Emissionskontingente LEK,i (bezogen auf 1 m²) nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) nicht überschreiten:

Grundlage der Festsetzungen ist §1, (4), Satz 1, Ziffer 1 BauNVO. Die Prüfung der Einhaltung erfolgt in Anlehnung an DIN 45691:2006-12 Abschnitt
5. Die Immissionsprognosen sind abweichend von der DIN 5691:2006-12 wie folgt durchzuführen:

1. Ableitung der maximal zulässigen Beurteilungsanteile für den jeweiligen Betrieb aus den festgesetzten maximal zulässigen Emissionskontin- 
genten mit Hilfe einer Ausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 (Berechnung in A-Pegeln, ohne Berücksichtigung der Geländehöhen, der 
Meteorologiekorrektur, weiterer Abschirmungen sowie Reflexionen im Plangeltungsbereich, Lärmquellenhöhe 1 m über Gelände);

2. Durchführung einer betriebsbezogenen Lärmimmissionsprognose auf Grundlage der TA Lärm mit dem Ziel, die unter 1.) ermittelten maximal 
zulässigen Beurteilungspegelanteile für den betrachteten Betrieb zu unterschreiten.

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert
an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze).

(5.2) Verkehrslärm

Zum Schutz der Wohn- und Büronutzungen werden für Neu-, Um- und Ausbauten die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 (Juli 2016)
und der Entwürfe zu den 1. Änderungen (Januar 2017) entsprechend den nachfolgenden Abbildungen festgesetzt.

Zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung des Gebäudes in den nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen 
Räumen sind die Anforderungen an das resultierende Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109 und der Entwürfe zu den 1. Änderungen (Januar 2017)
zu ermitteln.

Im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der für die Außenbauteile der Gebäude gewählten Konstruktionen nach den
Kriterien der DIN 4109 (Juli 2016) und der Entwürfe zu den 1. Änderungen (Januar 2017) nachzuweisen.

Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich bei Neu-, Um- und Ausbauten für Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte 
Lüftungen vorzusehen, falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise 
sichergestellt werden kann und die Anforderungen an das resultierende Schalldämmmaß gemäß den ermittelten und ausgewiesenen maßgeblichen
Außenlärmpegeln nach DIN 4109 erfüllt werden.

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der 
tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren.

Die der Planung zugrundeliegenden DIN-Vorschriften können im Stadtbauamt, Kirchhofsallee 2 - Neustadt in Holstein eingesehen werden.

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der
Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) I. Festsetzungen
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Sonstige Planzeichen

II. Darstellungen ohne Normcharakter
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Vorhandener Hydrant
H

450

Zaun

Hecke

Geländehöhe ü. NHN

Emissionskontingente LEK,i

Teilfläche
tags

ek1

ek2

ek3

ek4

_1)

_1)

_1)

_1)

_1)

_1)

_1)

_1)

45 55

50 55

50 55

50 55

nachts Richtung Südwesten
Wohnnutzung Holmer Weg

2a, 2; Sierksdorfer Straße 61

nachts Richtung Osten
Wohnnutzung Straße Am Holm

25,42,50,52a,62,70,85

nachts Richtung Nordosten
Wohnnutzung

Eutiner Straße 40

1)  Keine Emissionsbeschränkungen erforderlich

Gewerbegebiet
Baugebietsteilfläche "Einzelhandel"

GEE

Hinweise
Artenschutz gemäß §§ 39 und 44 BNatSchG

Zur Beachtung der Anforderungen des Artenschutzes gelten für Fäll- und Rodungsarbeiten an Gehölzen und für Gebäudeabbrüche die 
nachstehenden Vorgaben:

Potentiell betroffene Arten(Gruppen) Maßnahme Zeitraum

Gebäudeabriss

Streng geschützte
Fledermausarten

1. Prüfung des Gebäudes auf Quartieseignung für Fledermäuse
(Tagesquartiere, Wochenstuben, Winterquartiere),

2. Festlegung des möglichen Abriss-Zeiträume je nach
Prüfergebnis

Vor dem Gebäudeabbruch

Fällen und Abschneiden von Bäumen und sonstigen Gehölzen

Streng geschützte
Fledermausarten

Fällen von Bäumen mit potenzieller Eignung
für Tagesquartiere von Fledermäusen

(Stamm ab 20 cm = Stammumfang ab 63 cm)

Nur in der Zeit vom
1. Dezember bis
28./29. Februar

Besonders geschützte
Gehölzbrüterarten

Fällen von kleineren Bäumen (Stamm < 20 cm), Rückschnitte
und Rodungsarbeiten an Gebüschen und sonstigen Gehölzen

Nur in der Zeit vom
1. Oktober bis

28./29. Februar

Gehölzstrukturen im Nahbereich von Bauarbeiten sind während der Bautätigkeiten gemäß DIN 18920 vor Beeinträchtigungen zu schützen.

Biotopschutz gemäß §§ 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG

Die in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellten Knicks sind gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 21 Abs. 1 Nr. 4 
Landesnatuschutzgesetz SH gesetzlich geschützt. Beseitigungen oder sonstige erhebliche Beeinträchtigungen sind verboten.

Baumschutz gemäß „Kreisverordnung zum Schutz von Bäumen in der Stadt Neustadt in Holstein“

Im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 80 gilt die „Kreisverordnung zum Schutz von Bäumen in der Stadt Neustadt in Holstein“ vom 24.03.1981. Die
Beseitigung oder Beschädigung von Bäumen ab einem Stammdurchmesser von 15 cm in 1,30 m Höhe ist verboten.

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften / technische Regelwerke) können im 
Stadtbauamt der Stadt Neustadt in Holstein, Kirchhofsallee 2, - Neustadt in Holstein eingesehen werden.

III. Nachrichtliche Übernahmen

Vorhandener Knick - geschützt
(§ 30 BNatSchG / § 21 LNatSchG)

Baugrenze

abweichende offene Bauweise 2ao2

Diese digitale Fassung entspricht der rechtsverbindlichen Ausfertigung
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